
 
Gemeinde Löwenberger Land                                  11.08.2015  
OT Löwenberg 
Alte Schulstraße 5 
16775 Löwenberger Land          
 

 
Bekanntmachung 

 
über die Auslegung von Planunterlagen zum Zwecke der Planfeststellung für das Bauvorhaben 
B 96, Radweg Nassenheide - Teschendorf von Abs. 810, km 1,150; NK 3145 004 bis Abs. 810, km 
5,236; NK 3145 002 von Bau-km 0+000,000 bis Bau-km 4+093,214 einschließlich 
landschaftspflegerischer Begleitmaßnahmen 
 

 
Der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, Dienststätte Eberswalde, hat für das oben genannte 

Bauvorhaben die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens nach § 17 FStrG1, § 73 VwVfG2 und § 

1 VwVfGBbg3 beantragt. Für das Bauvorhaben einschließlich der landschaftspflegerischen Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen werden Grundstücke in den Gemarkungen Nassenheide, Neuendorf, 

Teschendorf, Alt Ruppin, Hohenbruch und Wulkow beansprucht.  

Der Plan (Zeichnungen, Erläuterungen sowie die entscheidungserheblichen Unterlagen über die 

Umweltauswirkungen) liegt in der Zeit vom 

 

31. August 2015   bis   30. September 2015 

 

während der  Dienststunden  

 Montag von  08.00 Uhr - 12.00 Uhr  und  13.00 – 15.00 Uhr 

 Dienstag von  08.00 Uhr - 12.00 Uhr  und  13.00 – 18.00 Uhr 

 Mittwoch von  08.00 Uhr - 12.00 Uhr  und  13.00 – 17.00 Uhr 

 Donnerstag von  08.00 Uhr - 12.00 Uhr  und  13.00 – 15.00 Uhr 

 Freitag von  08.00 Uhr - 12.00 Uhr   

sowie nach telefonischer Vereinbarung auch außerhalb dieser Zeiten in der Gemeinde Löwenberger 

Land, OT Löwenberg, Alte Schulstraße 5, 16775 Löwenberger Land, Haus 2, Zimmer 5/6 zur 

allgemeinen Einsichtnahme aus. 

                                                 
1 FStrG - Bundesfernstraßengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 

 Gesetzes vom 31. Mai 2013 (BGBl. I S. 1388) 
2 VwVfG - Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), zuletzt geändert durch Artikel 3 

 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) 
3 VwVfGBbg - Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. Juli 2009 (GVBl. I/09 [Nr. 12], 

 S. 262, 264), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14 [Nr. 32] 
 



Hinweise: 
 
1. Jeder, dessen Belange durch das Bauvorhaben berührt werden, kann bis spätestens zwei Wochen 

nach Beendigung der Auslegung, das ist bis zum  14. Oktober 2015  beim Landesamt für Bauen 

und Verkehr, Dezernat 21 - Anhörung/Planfeststellung Straßen und Eisenbahnen, Lindenallee 51, 

15366 Hoppegarten (Telefon: 03342 4266-2108, Fax: 03342 4266-7603 oder 03342 4266-7601) 

oder bei der Gemeinde Löwenberger Land, OT Löwenberg, Alte Schulstraße 5, 16775 Löwenberger 

Land, Einwendungen gegen den Plan schriftlich oder zur Niederschrift zum Aktenzeichen 2108-

AHB-717.14 erheben. Die Einwendungen müssen den geltend gemachten Belang und das Maß 

ihrer Beeinträchtigungen erkennen lassen. Ebenfalls bis zum vorstehend genannten Termin können 

sich die nach § 63 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG4) oder nach 

landesrechtlichen Vorschriften im Rahmen des § 63 Abs. 2 BNatSchG anerkannten Vereine sowie 

sonstige Vereinigungen, soweit diese sich für den Umweltschutz einsetzen und nach in anderen 

gesetzlichen Vorschriften zur Einlegung von Rechtsbehelfen in Umweltschutzangelegenheiten 

vorgesehenen Verfahren anerkannt sind (Vereinigungen), zu dem Plan Stellung nehmen. Mit Ablauf 

dieser Frist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen 

Titeln beruhen (§ 17a Nr. 7 FStrG in Verbindung mit § 73 Abs. 4 S. 3 VwVfG).  

2. Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in 

Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf 

jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als 

Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. Anderenfalls können diese Einwendungen 

unberücksichtigt bleiben. 

3. Rechtzeitig erhobene Einwendungen werden in einem Termin erörtert, der zu gegebener Zeit noch 

ortsüblich bekannt gemacht wird. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. Diejenigen, die 

fristgerecht Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen der Vertreter, 

werden von dem Termin gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 50 Benachrichtigungen 

vorzunehmen, so können diese durch eine öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Die 

Teilnahme an dem Erörterungstermin ist den Beteiligten freigestellt. Die Vertretung durch einen 

Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht 

nachzuweisen, die der Anhörungsbehörde zu den Akten zu geben ist. Bei Ausbleiben eines 

Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden. 

 

   
 

                                                 
4 BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 4 Absatz 100 des Gesetzes vom 7. August   

 2013 (BGBl. I S. 3154) 

 



4. Kosten, die durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen, Teilnahme 

am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehen, werden nicht erstattet. 

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach zu 

entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren behandelt. 

6. Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die 

Planfeststellungsbehörde (Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung des Landes 

Brandenburg, Henning-von-Tresckow-Str. 2–8, 14467 Potsdam) entschieden. Die Zustellung der 

Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender kann durch öffentliche 

Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind. 

7. Die Nummern 1, 2, 3, 4 und 6 gelten für die Anhörung der Öffentlichkeit zu den 

Umweltauswirkungen des Bauvorhabens nach § 9 Abs. 1 des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung5 entsprechend. 

8. Vom Beginn der Auslegung des Planes treten die Anbaubeschränkungen nach § 9 FStrG und die 

Veränderungssperre nach § 9a FStrG in Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt dem 

Träger der Straßenbaulast ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 9a Abs. 6 

FStrG). 

 
 
 
Diese Bekanntmachung ist gemäß § 27a VwVfG auch im Internet unter  

www.LBV.Brandenburg.de Aufgaben → Planfeststellung → Laufende Anhörungsverfahren  

einsehbar. 

 
 
 

                                                 
5 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert 

 durch Artikel 10 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749)  
 

http://www.lbv.brandenburg.de/

